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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang

„Physik“ der Universität Bremen

Vom 12. Juli 2006

Der Rektor der Universität Bremen hat am 11. Okto-
ber 2006 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. März 2004 (Brem.GBl. S. 182),
die Änderung der fachspezifischen Prüfungsordnung
für den Bachelorstudiengang Physik vom 
7. Oktober 2005 (Brem.ABl. S. 930) in der nachste-
henden Fassung genehmigt.

Artikel 1

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Ba-
chelorstudiengang Physik vom 7. Oktober 2005
(Brem.ABl. S. 930) wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt 1 § 2 Abs. 3 Satz 2: 

Nach den Worten „Davon entfallen“ wird die Zahl
„21“ durch die Zahl „18“ ersetzt.

2. Abschnitt 1 § 2 Abs. 3 Satz 2, 1. Spiegelstrich:

Die Zahl „12“ wird durch die Zahl „9“ ersetzt.

3. Abschnitt 1 § 2 Abs. 3 Satz 5: 

Die Zahl „6“ wird durch die Zahl „9“ ersetzt.

4. Abschnitt 1 § 4: Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 5 eingefügt:

„(5) Modulprüfungen können aus mehreren
Teilprüfungen nach § 4 Abs. 1 bestehen.“

5. Abschnitt 2 § 11 Abs. 3 Satz 1, 1. Spiegelstrich:

Die Zahl „39“ wird durch die Zahl „42“ ersetzt.

6. Abschnitt 2 § 11 Abs. 3 Satz 1, 4. Spiegelstrich:

Der 4. Spiegelstrich wird gestrichen.

7. Abschnitt 2 § 11 Abs. 3 Satz 1, 5. Spiegelstrich:

Der 5. Spiegelstrich wird 4. Spiegelstrich. Die
Zahl „12“ wird durch die Zahl „15“ ersetzt.

8. Abschnitt 2 § 11 Abs. 4 Satz 2:

Nach den Worten „Davon entfallen“ wird die 
Zahl „21“ durch die Zahl „18“ ersetzt.

9. Abschnitt 2 § 11 Abs. 4 Satz 2, 1. Spiegelstrich:

Die Zahl „12“ wird durch die Zahl „9“ ersetzt.

10. Abschnitt 2 § 11 Abs. 4 Satz 5:

Die Zahl „6“ wird durch die Zahl „9“ ersetzt.

11. Abschnitt 2 § 13: Nach Absatz 4 wird folgender
Absatz 5 eingefügt:

„(5) Modulprüfungen können aus mehreren
Teilleistungen nach § 13 Abs. 1 bestehen.“

12. Abschnitt 3 § 22: Nach Absatz 4 wird folgender
Absatz 5 eingefügt:

„(5) Modulprüfungen können aus mehreren
Teilleistungen nach § 22 Abs. 1 bestehen.“
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15. Anhang D erhält folgende Fassung:

„Anhang D:Nebenfächer für das Studium der
Physik als Hauptfach

1. Im Profil „nichtschulische Berufsfelder“ können
als Nebenfach gewählt werden:

– Mathematik

– Chemie

– Biologie

– Philosophie

2. Im Profil „Lehramt an Gymnasien und Gesamt-
schulen“ kann als Nebenfach gewählt werden: 

Mathematik, Chemie, Biologie, Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch, Russisch (nach An-
gebot an der Universität in Oldenburg).“

Artikel 2

Die Änderung tritt mit der Genehmigung durch den
Rektor in Kraft.

Bremen, den 11. Oktober 2006

Der Rektor der
Universität Bremen

1 Vgl. dazu die gesonderten Bestimmungen für den Professionalisie-
rungsbereich Erziehungswissenschaften gemäß Anlage E.




